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Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit nur einen Vertrauenslehrer oder den Tutor genauer über
die Erkrankung zu informieren und den dann zum Gespräch dazuzubitten, damit der seinen
Kollegen klar macht, dass die Sache real ist.
Eine Klausur mit 6 zu bewerten, obwohl eine ärzliche Krankschreibung vorliegt halte ich für eine
leere Drohung. Was allerdings passieren kann, ist, dass ihr einzelne Kurse nicht angerechnet
werden, wenn sie da so viel Fehlzeiten hat, dass die Leistung nicht mehr bewertet werden
kann. Da helfen auch Atteste nicht.
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